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(54) Überwachungseinrichtung für ein Heizgerät und Verfahren zu ihrem Betreiben

(57) Die Erfindung betrifft eine Überwachungsein-
richtung für ein brennstoffgefeuertes Heizgerät, ein Heiz-
gerät mit Überwachungseinrichtung sowie ein Verfahren
zum Betreiben einer Überwachungseinrichtung. Der Er-
findung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Überwachungs-
einrichtung, ein Heizgerät und ein Verfahren zu schaffen,
die ein Versagen der mechanischen Rückstromsiche-
rung sicher erkennen und das Heizgerät in einen siche-
ren Betriebszustand versetzen.

Die Überwachungseinrichtung für ein Heizgerät mit
einem Brenner (1) und einer Ionisationselektrode (2) für
eine Flammenüberwachung ist dadurch gekennzeich-
net, dass an einer elektrischen Verkabelung (3) der Io-
nisationselektrode mindestens ein Fühler (5) zur Detek-
tion von Feuchtigkeit vorgesehen ist. Das Verfahren zum

Betreiben einer Überwachungseinrichtung basiert auf
der Detektion von Feuchtigkeit, die im zurückströmenden
Abgas enthalten ist. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Fühler und einem in geringem Abstand
benachbarten elektrisch geerdeten Heizgerätebauteil (6)
eine elektrische Messgröße gemessen wird. Bei Abwe-
senheit von Feuchtigkeit nimmt die Messgröße einen er-
sten Messwert an. Bei Vorliegen von Feuchtigkeit nimmt
die Messgröße einen gegenüber dem ersten Messwert
veränderten zweiten Messwert an. Auf Grundlage eines
Vergleiches zwischen erstem und zweitem Messwert
wird eine Wertänderung der Messgröße von einem Re-
gelgerät erkannt und berechnet. In Abhängigkeit einer
Bewertung der Wertänderung wird eine Maßnahme ge-
troffen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Überwachungsein-
richtung für ein Heizgerät nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1. Desweiteren betrifft sie ein Heizgerät
mit einer Überwachungseinrichtung nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 6 und ein Verfahren zum Be-
treiben einer Überwachungseinrichtung für ein Heizgerät
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 10.
[0002] Bei den dieser Erfindung zugrundeliegenden
Heizgeräten handelt es sich um brennstoffgefeuerte
Heizgeräte, die unter Flammenbildung Wärme zum Bei-
spiel für die Raumbeheizung, Klimatisierung und/oder
Trinkwarmwasserbereitung bereitstellen. Die Verbren-
nung des Brennstoffs erfolgt mittels eines Brenners in
einem Brennraum des Heizgerätes. In einem Wärmetau-
scher wird die Verbrennungswärme auf ein Nutzfluid
(Heizungswasser, Trinkwasser, Luftstrom) übertragen,
das die Wärme zum Ort der Nutzung transportiert.
[0003] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl
verschiedener Überwachungseinrichtungen für Heizge-
räte bekannt, deren Aufgabe es ist, Betriebsgrößen und
mögliche Störgrößen (Stoff-, Energie-, Signalströme) im
Hinblick auf Nutzeranforderungen, Betriebserfordernis-
se und Sicherheitsaspekte zu überwachen. Überwachte
Größen können zum Beispiel Temperaturen (Heizungs-
wasservorlauf, Heizungswasserrücklauf, Trinkwarm-
wasser, Luft der äußeren Umgebung, Luft im Wohnraum,
usw.) und geräteinterne Größen (Gebläsedrehzahl, Luft-
druck, Gasdruck, Flamme, Sicherheitszeiten usw.) sein.
Überwachung lässt sich mit Beobachtung, Detektion, In-
formationserhebung und -bewertung, Überprüfung so-
wie Kontrolle umschreiben und umfasst möglicherweise
auch einen korrigierenden regelungstechnischen Ein-
griff.
[0004] Unter Sicherheitsaspekten hat die Überwa-
chung der Feuerung, also der Flamme, eine herausra-
gende Bedeutung. Die Betriebsphase eines Brenner-
starts umfasst zum Beispiel die Überprüfung bzw. Über-
wachung von Luftzufuhr, Durchgängigkeit des Abgaswe-
ges, mengenmäßig aufeinander abgestimmte Gemisch-
aufbereitung aus Brennstoff und Luft, Zündung des
Brennstoff-Luft-Gemischs sowie Verbrennung dessel-
ben unter Flammenbildung. Ein Flammenfühler über-
wacht das Zustandekommen der Flamme. Meldet der
Flammenfühler innerhalb einer vorgegebenen Sicher-
heitszeit nach Freigabe des Brennstoffs (in der Regel
wenige Sekunden) keine Flamme, so wird der Brenner-
start abgebrochen und damit auch die Brennstoffzufuhr
geschlossen. Ebenso wird bei Ausbleiben einer entspre-
chenden Flammenmeldung im laufenden Brennerbe-
trieb dieser Betrieb abgebrochen und damit auch die
Brennstoffzufuhr geschlossen. Diese zentrale sicher-
heitstechnische Funktion verhindert einen unkontrollier-
ten Austritt unverbrannten Brennstoffs mit möglichen Ri-
siken für Mensch, Heizgerät und Gebäude (Beispiel Ver-
puffung, Erstickung).
[0005] Eine weit verbreitete Flammenfühlerbauart ist

der Ionisationsfühler. Bei seinem Einsatz wird der Um-
stand ausgenutzt, dass eine Flamme eines kohlenstoff-
haltigen Brennstoffes elektrischen Strom leiten kann.
Reine Luft oder ein unverbranntes Brennstoff-Luft-Ge-
misch sind dagegen Isolatoren. Bei der Anwendung im
Heizgerätebetrieb wird zwischen einer Gemischaustritts-
fläche des Brenners (Brenneroberfläche, Brennerdeck)
und einer strömungsabwärts der Gemischaustrittsfläche
angeordneten Ionisationselektrode (Überwachungs-
elektrode) eine elektrische Spannung, die sogenannte
Ionisationsspannung (zum Beispiel 180 V), angelegt.
Brennt bei anliegender Ionisationsspannung zwischen
der Gemischaustrittsfläche und der Ionisationselektrode
eine Flamme, so fließt auch ein elektrischer Strom, der
sogenannte Ionisationsstrom (PA-Bereich). Brennt keine
Flamme, so fließt auch kein Ionisationsstrom. Anhand
des Stromes wird also das Vorhandensein einer Flamme
detektiert. Die an die Flamme angelegte Ionisations-
spannung ist eine Wechselspannung. Die elektrische
Wirkung der Flamme entspricht aber der eines Gleich-
richters, das bedeutet dass der Ionisationsstrom ein
Gleichstrom ist. Ein ungewollter Kurzschluss (metalli-
sche Berührung) zwischen Ionisationselektrode und Ge-
mischaustrittsfläche würde zwar auch einen Stromfluss
hervorrufen, dieser wäre jedoch ein Wechselstrom, da
die rein metallische Berührung keinen Gleichrichtereffekt
hat. Durch die Unterscheidung von Wechselstrom
("Kurzschlussstrom") und Gleichstrom (Ionisations-
strom) lässt sich also ein durch Kurzschluss möglicher
Fehlereinfluss auf das Flammenfühlersignal sicher er-
kennen, und das Vorhandensein einer Flamme lässt sich
von einem Kurzschluss sicher unterscheiden. Eine Flam-
me lässt sich also sicher detektieren.
[0006] Bei der Verbrennung des Brennstoff-Luft-Ge-
mischs entstehen heiße Heizgase (Abgas), deren Wär-
me über einen stromabwärts des Brenners angeordne-
ten Wärmetauscher der Nutzung zugeführt wird. Das ab-
gekühlte Abgas strömt dann aus dem Heizgerät über ei-
ne Abgasleitung und/oder einen Schornstein in die freie
Umgebung (Außenumgebung). Diese Abgase bestehen
aus dem verbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch und ei-
nem unverbrannten Luftrest und beinhalten neben Stick-
stoff, Sauerstoff und Kohlendioxid auch Schadstoffe und
Wasserdampf.
[0007] Bei einer Kaskadierung von Heizgeräten und/
oder mehrfach belegten Abgasleitungen (Einmündung
der Abgase mehrerer Heizgeräte in eine Abgasleitung)
oder bei ungünstigen atmosphärischen Bedingungen be-
steht die Möglichkeit einer Abgasrückströmung aus der
Abgasleitung / dem Schornstein in das Heizgerät und
den Aufstellraum des Heizgerätes. Dabei kann sich das
Abgas im Aufstellraum und in Folge auch in benachbar-
ten Wohnbereichen verbreiten. Die Feuchtigkeit des Ab-
gases kann in dampfförmigem oder flüssigem Zustand
(zum Beispiel durch Kondensation an kühlen Oberflä-
chen im Heizgerät) Schäden am Material und an elektri-
schen Einrichtungen des Heizgerätes hervorrufen. Um
die möglichen Gefahren einer Erstickung oder Vergiftung
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von Menschen, aber auch die Risiken von Durchfeuch-
tung, Korrosion und elektrischem Kurzschluss von / an
abgasführenden Bauteilen und Heizgerätebauteilen
auszuschließen, dürfen die Abgase nicht aus der Abgas-
leitung / dem Schornstein in das Heizgerät und den Auf-
stellraum (direkte Umgebung) des Heizgerätes zurück-
strömen und auch nicht im Heizgerät oder im Abgasweg
verbleiben, sondern müssen sicher in die freie Umge-
bung abgeführt werden.
[0008] Eine konstruktive Lösung zur Verhinderung von
Abgasrückströmung und Abgasaustritt in den Aufstell-
raum ist die Abgasrückschlagklappe, die wie ein Rück-
schlagventil wirkt und eine Rückströmung aus der Ab-
gasleitung bzw. dem Schornstein in das Heizgerät bzw.
den Aufstellraum unterbindet, indem der Strömungsweg
für die eine Abgasströmungsrichtung freigegeben, für die
entgegengesetzte Strömungsrichtung aber verschlos-
sen wird. Abgasrückschlagklappen können zwischen
dem Heizgerät und dem Abgasweg oder auch zwischen
dem Gebläse und dem Brenner angeordnet sein. Aller-
dings können solche Rückstromsicherungen auch aus-
fallen oder versagen, zum Beispiel wenn eine Klappe in
offener Stellung hängen bleibt. In der Folge kann dann
Abgas in das Heizgerät und in den Aufstellraum zurück-
strömen mit den oben angeführten Konsequenzen, Risi-
ken und Gefahren.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Überwachungseinrichtung für ein Heizgerät, ein Heizge-
rät mit einer solchen Überwachungseinrichtung sowie
ein Verfahren zu Betreiben einer Überwachungseinrich-
tung zu schaffen, die ein Versagen der mechanischen
Rückstromsicherung sicher erkennen und das Heizgerät
in einen sicheren Betriebszustand versetzen.
[0010] Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegen-
stände mit den Merkmalen der Patentansprüche 1, 6 und
10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unter-
ansprüchen zu entnehmen.
[0011] Die erfindungsgemäße Überwachungseinrich-
tung für ein Heizgerät, wobei das Heizgerät einen Bren-
ner und eine Ionisationselektrode für eine Flammenüber-
wachung umfasst, ist dadurch gekennzeichnet, dass an
einer elektrischen Verkabelung der Ionisationselektrode
mindestens ein Fühler, ein Messgrößenaufnehmer oder
ein Sensor zur direkten oder indirekten Detektion von
Feuchtigkeit vorgesehen ist. Unter Feuchtigkeit sollen
hier alle Erscheinungsformen von Wasser verstanden
sein, zum Beispiel gas- und dampfförmige sowie flüssige
Zustände wie Wasser, Kondenswasser, Kondensattröpf-
chen und Wasserdampf. Mit diesem Fühler kann Feuch-
tigkeit im Heizgerät detektiert werden. Der konstruktive
Zusatzaufwand ist sehr gering, da die Ionisationselektro-
de und deren Verkabelung als gegeben angenommen
werden. Die detektierbare Feuchtigkeit wird als Hinweis
auf rückströmendes Abgas gewertet. Dies ist möglich,
da im Abgas ein hoher Feuchtegehalt enthalten ist, der
aus der Verbrennung von kohlenwasserstoffhaltigen
Brennstoffen (Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Holz) stammt.
[0012] Bei einer geeigneten Ausführung der Überwa-

chungseinrichtung ist der mindestens eine Fühler paral-
lel zur Ionisationselektrode angeordnet. Bei einer ande-
ren Ausführung ist der mindestens eine Fühler seriell (in
Reihe) zur Ionisationselektrode angeordnet.
[0013] Bei einer geeigneten Ausführung erkennt der
Fühler eine elektrische Leitfähigkeit und/oder eine elek-
trische Kapazität und/oder eine Änderung der elektri-
schen Leitfähigkeit oder elektrischen Kapazität. Aus dem
gemessenen Messwert der elektrischen Messgröße
bzw. aus der Messwertveränderung wird auf das Vor-
handensein von Feuchtigkeit an der Messstelle ge-
schlossen.
[0014] Bei einer Ausführung ist der Fühler von einem
gesonderten, an die Verkabelung der Ionisationselektro-
de angeschlossenen Bauteil gebildet.
[0015] Bei einer anderen Ausführung ist der Fühler von
einem Abschnitt der elektrischen Verkabelung der Ioni-
sationselektrode gebildet, wobei die elektrische Isolie-
rung dieses Abschnittes unverändert gegenüber dem
Rest der Verkabelung oder schwächer als dieser ausge-
führt ist (elektrisch schwach isolierter oder abisolierter,
metallisch blanker Abschnitt).
[0016] Das erfindungsgemäße Heizgerät mit einem
Brenner, einer Ionisationselektrode für eine Flammen-
überwachung und einer erfindungsgemäßen Überwa-
chungseinrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass an
einer elektrischen Verkabelung (3) der Ionisationselek-
trode (2) mindestens ein Fühler (5) zur Detektion von
Feuchtigkeit vorgesehen ist, wobei der Fühler (5) in ge-
ringem Abstand benachbart zu einem elektrisch geerde-
ten Heizgerätebauteil (6) angeordnet ist. Der Abstand
hat ein Maß etwa zwischen 0,5 mm und 10 mm.
[0017] Bei einer besonders geeigneten Ausführungs-
form ist der Fühler so angeordnet, dass bei trockenem
Fühler, also bei Abwesenheit von Feuchtigkeit zwischen
dem Fühler und dem elektrisch geerdeten Heizgeräte-
bauteil eine elektrische Isolierung besteht. Bei nassem
Fühler, also bei Vorliegen von Feuchtigkeit in flüssiger
Phase zwischen dem Fühler und dem elektrisch geerde-
ten Heizgerätebauteil, besteht dagegen eine elektrisch
leitfähige Verbindung. Der Unterschied der Leitfähigkeit
kann im Regelgerät detektiert werden.
[0018] Der Fühlerbereich, der dem elektrisch geerde-
ten Heizgerätebauteil gegenüber liegt, ist punktförmig,
linienförmig oder flächig ausgebildet.
[0019] Bei all diesen Ausführungsformen können der
Fühler und das benachbarte elektrisch geerdete Heizge-
rätebauteil zumindest teilweise von einem feuchtigkeits-
durchlässigen Berührschutz umgeben sein. Dies kann
beispielsweise ein Schutzkäfig aus Kunststoff sein, der
einen Nutzer (Handwerker, Servicepersonal) des Heiz-
gerätes vor ungewolltem Berühren des Fühlers schützt.
[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrei-
ben einer Überwachungseinrichtung für ein Heizgerät,
wobei das Heizgerät einen Brenner und eine Ionisations-
elektrode für eine Flammenüberwachung umfasst, ba-
siert auf der Detektion von Feuchtigkeit, die im zurück-
strömenden Abgas enthalten ist. Es ist dadurch gekenn-
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zeichnet, dass zwischen einem an einer elektrischen
Verkabelung der Ionisationselektrode angeordeten Füh-
ler und einem in geringem Abstand benachbarten elek-
trisch geerdeten Heizgerätebauteil eine elektrische
Messgröße gemessen wird. Bei Abwesenheit von
Feuchtigkeit nimmt die Messgröße einen ersten Mess-
wert an. Bei Vorliegen von Feuchtigkeit nimmt die Mess-
größe einen gegenüber dem ersten Messwert und/oder
einem vorgebbaren Festwert veränderten zweiten Mess-
wert an. Auf Grundlage eines Vergleiches zwischen er-
stem und zweitem Messwert beziehungsweise zwischen
dem Festwert und dem zweiten Messwert wird eine Wer-
tänderung der Messgröße von einem Regelgerät erkannt
und berechnet. In Abhängigkeit einer Bewertung der
Wertänderung wird eine Maßnahme (Gegenmaßnahme,
Abhilfe) getroffen. Die Messung der Messgröße, die Er-
kennung der Wertänderung, die Berechnung und der Be-
wertungsalgorithmus werden im Regelgerät ausgeführt.
Die detektierbare Feuchtigkeit wird als Hinweis auf rück-
strömendes Abgas gewertet. Dies ist möglich, da im Ab-
gas ein hoher Feuchtegehalt enthalten ist, der aus der
Verbrennung von kohlenwasserstoffhaltigen Brennstof-
fen (Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Holz) stammt. Die
Feuchtigkeit kondensiert an kühlen Oberflächen, zum
Beispiel an kühlen Heizgerätebauteilen, wo sie Schäden
anrichten kann wie Korrosion oder Kurzschluss.
[0021] Eine Ausführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bewertung
der Wertänderung der Messgröße anhand eines Verglei-
ches mit mindestens einem vorgebbaren Grenzwert er-
folgt. Dabei wird erkannt, ob die Wertänderung, also die
Differenz zwischen erstem und zweitem Messwert bzw.
zwischen vorgebbarem Festwert und zweitem Messwert,
größer oder kleiner als ein vorgebbarer Grenzwert ist. Ist
die Wertänderung kleiner als der Grenzwert, so wird die
Änderung als unbedeutend bewertet und es erfolgt keine
Maßnahme. Ist die Wertänderung gleich oder größer als
der Grenzwert, so wird die Änderung als bedeutend be-
wertet und es wird eine Maßnahme getroffen.
[0022] Die in Abhängigkeit der Bewertung getroffene
Maßnahme ist ausgewählt aus der Gruppe: Generierung
einer Fehlermeldung, Unterdrückung eines Brenner-
starts, Unterdrückung eines Brennerbetriebs, Einschal-
ten eines Gebläses, und weitere.
[0023] Eine besonders geeignete Ausführung des Ver-
fahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass bei trockenem
Fühler, also bei Abwesenheit von Feuchtigkeit zwischen
dem Fühler und einem benachbarten elektrisch geerde-
ten Heizgerätebauteil, eine elektrische Isolierung ent-
steht. Dies beruht auf der elektrischen Isolationswirkung
von Luft. Bei nassem Fühler, also bei Vorliegen von
Feuchtigkeit zwischen dem Fühler und dem elektrisch
geerdeten Heizgerätebauteil, entsteht eine elektrisch
leitfähige Verbindung. Dies beruht auf der elektrischen
Leitfähigkeit der Feuchtigkeit. Dieser Unterschied wird
von einem Regelgerät erkannt und bewertet. In Abhän-
gigkeit von der Bewertung wird im Regelgerät eine Feh-
lermeldung generiert und/oder ein Gebläse eingeschal-

tet und/oder ein Brennerstart und/oder ein Brennerbe-
trieb unterdrückt. Mit der Detektion der Feuchtigkeit wird
auch das rückströmende Abgas erkannt, da sich die im
Abgas enthaltene Feuchtigkeit auch im Bereich des Füh-
lers niederschlägt und zur Veränderung der elektrischen
Eigenschaften der Messstelle führt.
[0024] Wenn das Regelgerät die elektrische Leitfähig-
keit der Messstelle erkennt, so wertet es diese im ein-
fachsten Fall wie einen elektrischen Kurzschluss zwi-
schen Ionisationselektrode und Brenner. Die Maßnahme
"Fehlermeldung" und evtl. weitere Maßnahmen entspre-
chen dann den Maßnahmen bei Elektrodenkurzschluss.
Weitere Reaktionen können beispielsweise ein Abbruch
oder ein Verriegeln eines Brennerstarts und/oder eines
Brennerbetriebes sein, oder auch das Anlaufen eines
Gebläses zum Erzeugen eines Gegendrucks / einer Ge-
genströmung gegen die detektierte Abgasrückströmung
oder zum Ausblasen und Trocknen des Heizgerätes.
[0025] Der Fühler wird vorzugsweise an einer Mess-
stelle benachbart zu einem Heizgerätebauteil angeord-
net, an der am ehesten die Feuchtigkeit des rückströ-
menden Abgases auftritt (zum Beispiel kondensiert), so-
dass eine Abgasrückströmung bald erkannt wird.
[0026] Mit dieser Erfindung ist eine Überwachungsein-
richtung für brennstoffgefeuerte Heizgeräte geschaffen,
die es erlaubt, mit einfachsten Mitteln ein Versagen der
mechanischen Rückstromsicherung und in Folge eine
Rückströmung von Abgas zu erkennen und mit Gegen-
maßnahmen darauf zu reagieren, um Gefahren und Ri-
siken für Mensch, Umwelt und Heizgerät zu vermeiden
und das Heizgerät in einen sicheren Betriebszustand zu
versetzen.
[0027] Die Zeichnungen stellen Ausführungsbeispiele
der Erfindung dar und zeigen in den Figuren:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Überwachungsein-
richtung für ein Heizgerät,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Überwachungsein-
richtung für ein Heizgerät bei Detektion von
Feuchtigkeit, und

Fig. 3 eine weitere erfindungsgemäße Überwa-
chungseinrichtung für ein Heizgerät.

[0028] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Überwa-
chungseinrichtung für ein nicht detailliert dargestelltes
Heizgerät mit einem Brenner 1, einer Ionisationselektro-
de 2, einer elektrischen Verkabelung 3 der Ionisations-
elektrode 2, einem Regelgerät 4, einem als gesondertes
Bauteil ausgeführten Fühler 5 zur Detektion von Feuch-
tigkeit und einem dem Fühler benachbarten Heizgeräte-
bauteil 6. Zwischen dem Fühler 5 und der benachbartem
Heizgerätebauteil 6 befindet sich die vom Fühler 5 über-
wachte Messstelle 7. Die Betriebsspannung für die Ioni-
sationselektrode 2 und den Fühler 5 liefert das Regelge-
rät 4. Brenner 1, Regelgerät 4 und Heizgerätebauteil 6
sind elektrisch geerdet. Erkennt der Fühler 5 keine
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Feuchtigkeit an der Messstelle 7, so kann das Heizgerät
wie gewünscht in Betrieb gehen, hier zu erkennen an der
beispielhaften Flammenbildung 8.
[0029] Fig. 2 zeigt das gleiche Heizgerät wie in Figur
1 mit dem Unterschied, dass der Fühler 5 Feuchtigkeit
detektiert. Die Feuchtigkeit ist hier durch die Tröpfchen
9 symbolisch dargestellt. Die Feuchtigkeit am nassen
Fühler verursacht einen gegenüber dem ersten Mess-
wert am trockenen Fühler veränderten zweiten Mess-
wert. Diese Messwertänderung wird im Regelgerät 4 er-
kannt und als Auftreten von Feuchtigkeit interpretiert.
Das Regelgerät 4 ergreift eine Maßnahme zur Verhinde-
rung von riskanten oder gefährlichen Betriebszuständen,
so wird zum Beispiel das Heizgerät abgeschaltet, hier zu
erkennen an der Abwesenheit einer Flamme.
[0030] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Heizgerät,
wobei der Fühler 5 von einem Abschnitt der elektrischen
Verkabelung der Ionisationselektrode 2 gebildet ist, in
diesem Beispiel mit einer elektrischen Isolierung dieses
Abschnittes, die gegenüber dem Rest der Verkabelung
schwächer als dieser ausgeführt ist.

Patentansprüche

1. Überwachungseinrichtung für ein Heizgerät, wobei
das Heizgerät einen Brenner (1) und eine Ionisati-
onselektrode (2) für eine Flammenüberwachung
umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer elektri-
schen Verkabelung (3) der Ionisationselektrode (2)
mindestens ein Fühler (5) zur Detektion von Feuch-
tigkeit vorgesehen ist.

2. Überwachungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne Fühler (5) parallel oder in Reihe zur Ionisations-
elektrode (2) angeordnet ist.

3. Überwachungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fühler (5) eine
elektrische Leitfähigkeit und/oder eine elektrische
Kapazität und/oder eine Änderung der elektrischen
Leitfähigkeit oder elektrischen Kapazität erkennt.

4. Überwachungseinrichtung nach einem der vorange-
stellten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fühler (5) von
einem gesonderten, an die Verkabelung (3) der Io-
nisationselektrode (2) angeschlossenen Bauteil ge-
bildet ist.

5. Überwachungseinrichtung nach einem der vorange-
stellten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fühler (5) von
einem Abschnitt der elektrischen Verkabelung (3)
der Ionisationselektrode (2) gebildet ist, wobei die
elektrische Isolierung dieses Abschnittes unverän-

dert gegenüber dem Rest der Verkabelung oder
schwächer als dieser ausgeführt ist.

6. Heizgerät mit einem Brenner (1), einer Ionisations-
elektrode (2) für eine Flammenüberwachung und ei-
ner Überwachungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer elektri-
schen Verkabelung (3) der Ionisationselektrode (2)
mindestens ein Fühler (5) zur Detektion von Feuch-
tigkeit vorgesehen ist, wobei der Fühler (5) in gerin-
gem Abstand benachbart zu einem elektrisch geer-
deten Heizgerätebauteil (6) angeordnet ist.

7. Heizgerät nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fühler (5) so
angeordnet ist, dass

• bei Abwesenheit von Feuchtigkeit in flüssiger
Phase zwischen dem Fühler (5) und dem elek-
trisch geerdeten Heizgerätebauteil (6) eine elek-
trische Isolierung besteht, und dass
• bei Vorliegen von Feuchtigkeit in flüssiger Pha-
se zwischen dem Fühler (5) und dem elektrisch
geerdeten Heizgerätebauteil (6) eine elektrisch
leitfähige Verbindung besteht.

8. Heizgerät nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der dem elektrisch
geerdeten Heizgerätebauteil (6) gegenüberliegende
Fühlerbereich punktförmig, linienförmig oder flächig
ausgebildet ist.

9. Heizgerät nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fühler (5) und
das benachbarte elektrisch geerdete Heizgeräte-
bauteil (6) zumindest teilweise von einem feuchtig-
keitsdurchlässigen Berührschutz umgeben sind.

10. Verfahren zum Betreiben einer Überwachungsein-
richtung für ein Heizgerät, wobei das Heizgerät einen
Brenner (1) und eine Ionisationselektrode (2) für eine
Flammenüberwachung umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem
an einer elektrischen Verkabelung (3) der Ionisati-
onselektrode (2) angeordeten Fühler (5) und einem
Heizgerätebauteil (6) eine elektrische Messgröße
gemessen wird, wobei

• die Messgröße bei Abwesenheit von Feuch-
tigkeit einen ersten Messwert annimmt,
• die Messgröße bei Vorliegen von Feuchtigkeit
einen gegenüber dem ersten Messwert und/
oder einem vorgebbaren Festwert veränderten
zweiten Messwert annimmt,
• eine Wertänderung der Messgröße auf Grund-
lage eines Vergleiches zwischen erstem und
zweitem Messwert und/oder auf Grundlage ei-
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nes Vergleiches zwischen dem Festwert und
dem zweiten Messwert erkannt und berechnet
wird, und
• in Abhängigkeit einer Bewertung der Wertän-
derung eine Maßnahme getroffen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewertung der
Wertänderung der Messgröße anhand eines Ver-
gleiches mit mindestens einem vorgebbaren Grenz-
wert erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die in Abhängig-
keit der Bewertung getroffene Maßnahme ausge-
wählt ist aus der Gruppe: Generierung einer Fehler-
meldung, Unterdrükkung eines Brennerstarts, Un-
terdrückung eines Brennerbetriebs, Einschalten ei-
nes Gebläses.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass

• bei Abwesenheit von Feuchtigkeit in flüssiger
Phase zwischen dem Fühler (5) und dem elek-
trisch geerdeten Heizgerätebauteil (6) eine elek-
trische Isolierung entsteht, und dass
• bei Vorliegen von Feuchtigkeit in flüssiger Pha-
se zwischen dem Fühler (5) und dem elektrisch
geerdeten Heizgerätebauteil (6) eine elektrisch
leitfähige Verbindung entsteht, die von einem
Regelgerät (4) erkannt und bewertet wird, wor-
aufhin in Abhängigkeit von der Bewertung im
Regelgerät (4) eine Fehlermeldung generiert
und/oder ein Gebläse eingeschaltet und/oder
ein Brennerstart und/oder ein Brennerbetrieb
unterdrückt werden.
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